
Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 176984

Folgen Sie uns auf    Mehr Infos: ch.beck.de/socialmedia

Der GBO-Experte  
für alle Fälle.

 NEU 
im Mai 2024

Zuverlässiges Experten-Know-how
Herausgegeben von Prof. Dr. Stefan Hügel, Notar. Bearbeitet 
vom Herausgeber und von Dr. Johannes Holzer, RiLG; Walter 
Kral, Dipl.-Rpfl.; Aksel Kramer, RiOLG; Dr. Hans-Frieder 
Krauß, Notar; Dr. Dirk-Ulrich Otto, Notarassessor;  
Dr. Wolfgang Reetz, Notar; Harald Wilsch, Dipl.-Rpfl.; und 
Andreas Zeiser, Dipl.-Rpfl.

… ein etabliertes Basiswerk (…) Der Rezensent verneigt sich 
in Hochachtung.

Dr. Heinrich Kreuzer, Notar, in: MittBayNot 1/2021, zur Vorauflage

Die Anschaffung des Kommentars in analoger Version kann 
insbesondere all denjenigen empfohlen werden, die sich nicht 
lediglich online durch eine umfangreiche Kommentierung mit 
zahlreichen Binnenverweisungen »klicken« wollen und lieber 
das Grundbuchrecht als Ganzes im Blick behalten möchten.

Prof. Wolfgang Schneider, in: DNotZ 1/2021, zur Vorauflage

Der erfolgreiche Kommentar
erläutert alle Bestimmungen der Grundbuchordnung. Daneben 
bietet das Werk herausgehobene Bezüge zu anderen Gebieten 
und behandelt in eigenen Kapiteln ausführlich die grundbuch-
rechtlichen Besonderheiten folgender wichtiger Themen:

	� Verfügungsbeeinträchtigungen
	� Vertretungsmacht
	� Gesellschaftsrecht
	� Grundbuchverfügung
	� Erbbaurecht
	� Wohnungseigentum
	� Zwangsvollstreckung und Insolvenz
	� Alte Rechte
	� Besonderheiten der neuen Bundesländer und
	�  Internationale Bezüge

Die Neuauflage
bringt das Werk auf den aktuellen Stand von Rechtsprechung 
und Gesetzgebung.

Hügel
GBO · Grundbuchordnung 
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